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17.05.2024 
 

Wichtige neue Entscheidung 

 
Infektionsschutzrecht: Gesundheitsämter können Auf- und Nachweispflicht einer  
Masernimmunität bei Schulpflichtigen jedenfalls durch erstmaliges Zwangsgeld 
durchsetzen 
 
§ 20 Abs. 8 ff. IfSG 
 
Masern 
Impfschutz gegen Masern 
Anforderung eines Nachweises 
Impfpflicht 
Verwaltungszwang 
Zwangsgeldandrohung 
Schulpflicht 
Unterbringungspflicht 
Angemessene Frist 
 
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 07.05.2024, Az. 20 CS 24.428 
 
 
 
Orientierungssatz der LAB: 

Die erstmalige Androhung eines Zwangsgeldes zur Durchsetzung der Auf- und Nach-

weispflicht einer Masernimmunität bei Schulpflichtigen führt regelmäßig nicht zu einer 

unzulässigen Impfpflicht. 

  



- 2 - 
 

Hinweise: 

1. In ausdrücklicher Klarstellung seines Beschlusses vom 15.01.2024, Az. 20 CS 

23.1910 und 20 CE 23.1935 – von uns ebenfalls als „Wichtige neue Entscheidung“ 

veröffentlicht – hebt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) im vorliegen-

den Beschluss vom 07.05.2024, Az. 20 CS 24.428, hervor, dass eine erstmalige An-

drohung eines Zwangsgelds regelmäßig nicht zu einer unzulässigen Impfpflicht führe 

(Rn. 6 ff.). 

 

Auch das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) erkenne die Einschätzung des Ge-

setzgebers an, ohne entsprechenden Druck auf die Willensbildung der Eltern sei die 

erforderliche Impfquote nicht gleichermaßen zu erreichen. Zur pflichtgemäßen Er-

messensausübung gehöre es dabei, die vom BVerfG aufgezeigte Spannungslage 

zwischen dem elterlichen Erziehungsrecht und dem Allgemeingut des Schutzes der 

Gesundheit der Bevölkerung (vgl. insoweit BVerfG, B.v. 21.7.2022 – 1 BvR 469/20 

u.a. – juris Rn. 145) zu berücksichtigen und im Einzelfall unter Heranziehung des 

Verhältnismäßigkeitsprinzips zu bewerten. 

 

2. Diese Klarstellung ist sehr zu begrüßen, da bislang unklar war, ob der BayVGH 

auch bereits das erste Zwangsgeld für unzulässig hält (so das VG München in der 

Vorinstanz, Beschluss vom 22.02.2024, Az. M 26a S 24.529; vgl. auch OVG Berlin-

Brandenburg, Beschluss vom 01.03.2024, Az. OVG 1 S 94/23, BeckRS 2024, 3673, 

Rn. 14 a.E.). Der vorliegende Beschluss liefert damit die für die Praxis notwendige 

Rechtssicherheit. 

 

3. In diesem Zusammenhang ist für die Praxis noch auf den interessanten Beschluss 

des Senats vom 22.01.2024, Az. 20 CS 23.2238, juris, hinzuweisen. Dort hatte der 

Senat eine Erfüllungsfrist von einem Monat als unangemessen kurz beanstandet. Ein 

vollständiger Impfschutz setzt nach § 20 Abs. 8 Satz 2 IfSG mindestens zwei Schutz-

impfungen voraus. Zwischen diesen muss ein Abstand von wenigstens vier Wochen 

liegen. Somit dürfte die Vorlage einer Impfdokumentation oder eines ärztlichen Zeug-

nisses über einen ausreichenden Impfschutz gegen Masern i.S.d. § 20 Abs. 9 Satz 1 

Nr. 1 IfSG bei einer bisher nicht geimpften Person (ab Vollendung des zweiten  

Lebensjahrs, § 20 Abs. 8 Satz 2 IfSG) innerhalb eines Monats praktisch ausge-

schlossen sein.  
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Der Behörde war in diesem Fall bekannt, dass der Pflichtige noch gar keine Impfung 

erhalten hatte. Die im Verfahren 20 CS 24.428 gesetzte zweimonatige Erfüllungsfrist 

blieb hingegen unbeanstandet. 

 

 

Hafenrichter 
Landesanwalt 
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